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Regierungsentwurf  17.12.2014 
 

 
AOK-Bundesverband 

 

Der Anspruch auf Krankengeld bleibt 
bestehen, wenn nach dem Ende der 

ärztlich festgestellten Arbeitsunfähigkeit 
deren Fortdauer wegen derselben 

Krankheit am nächsten Arbeitstag, der 
ein Werktag ist, ärztlich festgestellt wird. 

 

 

Der Anspruch auf Krankengeld bleibt <        
> bis zu dem Tag bestehen, an dem die 

weitere Arbeitsunfähigkeit wegen 
derselben Krankheit ärztlich festgestellt 

wird, wenn diese <           > Feststellung 
spätestens am nächsten Werktag nach 

dem Ende des zuletzt bescheinigten 
AUZeitraums erfolgt; Samstage gelten 

insoweit nicht als Werktage. 
 

  

 
GKV-Spitzenverband 
 

 
Gesundheitsausschuss  10.06.2015 
und Bundestag 11.06.2015 
 

 
Der Anspruch auf Krankengeld bleibt 

jeweils bis zu dem Tag bestehen, an dem 
die weitere Arbeitsunfähigkeit wegen 

derselben Krankheit ärztlich festgestellt 
wird, wenn diese ärztliche Feststellung 

spätestens am nächsten Werktag nach 
dem Ende des zuletzt bescheinigten 

Endes der Arbeitsunfähigkeit erfolgt; 
Samstage gelten insoweit nicht als 

Werktage. 
 

 
Der Anspruch auf Krankengeld bleibt 

jeweils bis zu dem Tag bestehen, an dem 
die weitere Arbeitsunfähigkeit wegen 

derselben Krankheit ärztlich festgestellt 
wird, wenn diese ärztliche Feststellung 

spätestens am nächsten Werktag nach 
dem zuletzt bescheinigten Ende der 

Arbeitsunfähigkeit erfolgt; Samstage 
gelten insoweit nicht als Werktage. 

 

 

gelb = aus dem Regierungsentwurf insoweit unverändert übernommen 

rot   = Gesetzgeber-Abweichungen von den Vorschlägen der Kassen-Vertretungen  


